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§ 24 Die Maschen van Stellnetzen , Staaknetzen , Treibnetzen,
Zuqnetzen (Tarnen ) und Grundschleppnetzen müssen, m ncjfem
Zustande von der Mitte des einen bis zur Mitte des andern
Knotens gemessen, eine Weite von mindestens 2,5 Ztmtr . haben.
In Küsten,ewässern kann der Regierungspräsident für den Fang
von Lachsen, Meerforellen . Zandern . Schollen und Flundern
größere Maschenweiten vorschreiben. Bei Fanggeraten für ge¬
ringe . Sprotten , Stinte . Ueklei, Ellritzen . Kaulbarsche, k eine Ma-
ränen , Garnelen und Schmerlen kann er engere Maschen zu
las en. Unbeschadet der Verwendung von Netzen mit der zulafst
aeir Maschenweite kann der Regierungspräsident be, diesen kleinen
Fischarten auch über die Beschaffenheit der Fanggerate forme den
Ort und die Zeit ihrer Benutzung besondere Bestimmungen
treffen In Seen , in denen die Ausübung des Flschererrechts
einem ' einzelnen Fischereiberechtigten oder Fischereipächter allem
oder nur neben Fischereirechten nach 8 20 F . G . Mehtz unter-
lieqt dieser keinen Beschränkungen hinsichtlich der Maschenwelte
seiner Netze. Dasselbe gilt bei Gewässern , die einet Wirtschafts-
genossenschast oder einem gemeinschaftlichen Fischerelbezirk ange-

25 § 24 gilt nicht für die Kehlen von Netzen, den Hinteren
Sackteil (Schluß,letz , Stoß ) von Zug - und Grundschleppnetzen
sowie nicht für Netze zum Fang von Aalen , Bach- und Regen¬
bogenforellen , Stichlingen und Köderftschen. Für °en Hinteren
Sackteil bei Grundschleppnetzen , Aalhamen und , vorbehaltlich § 26,
auch bei Ankerkuilen , kann der Regierungspräsident jedoch be¬
stimmte Maschenweiten oder Vorrichtungen zum L-chutze der ge-

ât§9 26.n ^n den *N^ enflüssen und Altwässern des Rheins ist der
Fischfang mit Ankerkuilen verboten . Im Rhein selbst ist er vom
1 Dezember bis 31 . Mai verboten und vom 1. Juni bis 30.
November nur unter folgenden Bedingungen gestattet:

1. Jeder Schocker muß mit zwei Mann zur Bedienung besetzt

2 Die ' Maschenweite des Ankerkuilenschlußnetzes darf nicht
' weniger als 1.5 Ztmtr . betragen Das Schlußnetz muß

durch eingespannte Reifen , dre nicht mehr als 1 Mtr . Ab¬
stand voneinander haben dürfen , in einer solchen Stellung
im Wasser gehalten werden , daß ein Zerdrücken der Fische
vermieden wird . Unmittelbar hinter dem letzten Reifen ist
das Schlußnetz so abzubinden , daß die Bildung eines Sackes

8 ^ " ^ Jm ^ Rhein und seinen Nebenflüssen darf die Lachs
stscherei in der Zeit vom 27 . August bis 26. Oktober nicht mit
Zegen betrieben werden . Als ein Zegen gilt fedes emwandlge
Zugnetz oder ein Flugnetz mit einem einwandlgen Mittelstuck und
zwei drriwandigen Seitrnstücken , wenn:

1 das Zug - oder Flugnetz nach seiner Aushölung wieder in
dieselbe Zegentrist ausgeworfen oder mit einem oder meh¬
reren anderen Netzen abwechselnd in derselben Zegentrist
derart verwendet wird , daß auf das Ginholen des einen
Netzes das Auswerfen des andern erfolgt und

2 das Zuqnetz auf der Rheinstrecke oberhalb Köln länger als
100 Mtr ., unterhalb Köln länger als 150 Mtr . ist, oder
das Flugnetz ein Mittelstück von mehr als 100 Mtr . und
Seitenstücke von zusammen mehr als 40 Mtr . Länge hat.

8 28 Der Regierungspräsident kann zum Schutze von Fischen,
die zur Fortpflanzung in andere Gewässer ziehen, oder sich dazu
sammeln , bestimmen, daß einzelne Gewässerstreckcnvorübergehend
nicht mit Zug - und Grundschleppnetzen befischt werden und Netze
und Reusen nicht so ausgeleqt werden dürfen , daß dadurch den
Fischen der Zugang zu Laichstellen oerfpcrrt wird.

8 29. In der Danzioer Bucht , in den Gewässern des fchles
wia -holsteinischen Ostküste und auf der Elbe kann der Regierungs¬
präsident die Anwendung von Grundschleppnetzen auch zum schütze
des Fischlaichs und der Jungfische verbieten.

Vierter Abschnitt.
Besondere Schutzbeüimmuugen für dir Fischerei.

8 30. Bei Absperrungsvorrichtungen für geschloffene Gewaffec
(8 2 Abs Nr . 1 F . G .) müssen Stabgitter einen Abstand von
mindestens 2 Ztmtr ., Maschen eine lichte Weite von mindestens
2 Ztmtr . haben _ m ' . , , ,

§ 31. Der zur Ableitung eines Fischgewässers Berechtigte hat
dem Fischereiberechtigten den Beginn und die Dauer einer Ab¬
leitung mindestens drei Tage vorher anzuzeigen . In Notfällen
(z. B . Hochwasser. Eisgang , Ausbesserungen des Triebwerks)
kann die örtliche Fischcrcibehörde die Ableitung schon vor Ablauf
der drei Tage gestatten . Geschlossene Gewässer , ausgenommen
die künstlichen Fischteiche, dürfen in der Zeit vom 1. April bis
15. Mai , offene Gewässer während der Schonzeiten nur mit Ge¬
nehmigung des Regierungspräsidenten abgeleitet werden.

8 32 . Der Regierungspräsident kann das Zusammentrelben
von Fischen mit Fackeln und anderen Leuchtmitteln sowie aus¬
genommen bei.der Zugnetzflscherei, das Putschen , Pumpen , Jagen,
Klappern und Schlagen in offenen Gewässern verbieten.

8 33 . Wer . ohne einen Fischereischew zu besttzen, Fische aus
offenen Gewässern versendet oder, abgesehen von den öffentlichen
Verkehrsanstalten , bei deren Versendung mitwlrkt , muß der ört¬
lichen Jischereibehörde auf Verlangen die Herkunft der Fische
Nachweisen. Der Regierungspräsident kann bestimmen, daß der
Nachweis durch einen Ursprungsschein zu führen ist, der von dem
zur Ausübung des Fischereirechts Berichtigten ausgestellt und von

dem Gemeinde - (Guts - Vorsteher beglaubigt sein muh. zZürnt kal
Beförderung der Fische am Bestimmungsort bedarf es nur fcjfen.
eines Ursprungsscheines , wenn sie zum Verkauf herumgetr̂ ugen•
werden . . »füß 5ie

8 34 Fische, die in einer an den Regierungsbezirk Sigrid ân09 er
gen angrenzenden , außerpreußischen Gemeinde während einetb, M we
selbst bestehenden Artenschonzeit gefangen sind, dürfen nch „üssen^
den Regierungsbezirk Sigmaringen gesandt und dort Nichts ß8M
gesandt werden . Besteht aber für dieselben Fische eine ab« 5. 53)
chende Artenschonzeit im Regierungsbezirk Sigmarmgen so eil wer
das Bersendungsverbot auch für die nicht in Preußen gefanz«! 8 ib -
Fische nur während dieser Zeit . Jj f

8 35 . Bachsaiblinge Regenbogenforellen . Forellen -, schw« lerkma!
und Steinbarsche , Sonnenfische , Zwergwelse , amerikanische Krei»n Gn
galizische Sumpfkrebse und fremdländische Austern , sowie and, iahrzeu
Fischarten , die in Zukunft aus dem Ausland eingeführt werd, „ten.
dürfen in offenen Gewässern nur mit Zustimmung des Reglerun, Me he
Präsidenten neu ausgesetzt werden . , ^ Ka

8 36 Soweit die Frühfahrsschonzett von Gewässern in 888 S.
Monate Mai und Juni fällt , ist in ihnen die Werbung vonB 8 4b.
serpflanzen , einschließlich der llnterwasserpflanzen (Wassers enende
Laichkräuter u. a) ., mit Ausnahme des an den Strand getriebam Ken
Seegrases und Seetangs , sowie die Entnahme von SchIaiAerande
Erde , Sand , Kies und Steinen nur mit Erlaubnis des FischMcherei
berechtigten ' zulässig. Arbeiten , die zur Erfüllung der gesetzljM die
Unterhaltungspflicht in Wasserlachen ausgeführt werden , weM Kav,hotrntfen Auch kann der Reaierunaspräsident « elegrahiervon nichl betroffen . Auch kann der Regierungspräsident « elegra

- - ‘ c “ " "8 für einzelne Personen Ausnahmen « 8 4/.den Gründen des 8 18 r '- i- - - ^ "Her Bk

Fischlaich darf ohne Erlaubnis des Fischereiberechti, eizuma
nicht aus dem Wasser genommen oder beschädigt werden, tzenden
den Gründen des 8 18 kann der Regierungspräsident für emz mn do
Personen Ausnahmen gestatten . ^ >tenS 1

8 38. Entenbesitzer müssen ihre Enten von fremden F,,i m an
wässern fernhalten , wenn ihnen der Fischereiberechtigte nicht&Mde
Einlassung gestattet hat . Bei Zuwiderhandlungen setzten sie °rmer
abgesehen von der Bestrafung (§ 53,) der Gefahr der Besch 'behordi
ung oder Tötung der Enten nach 8 228 des Bürgerlichen C, 8 48
bucheS aus . Der Regierungspräfrdent kann, vorbehaltlich 8 Auäe
Satz 2 F G. bestimmte Fischgewässer von dem Verbot des Mtuäe
teneinlassen ausnehmen . Er kann das Enteneinlassen auch g> MUtz
den Willen des Fischeceiberechtigen verbieten . 41*

8 39 . Die zu künstlichen Fischteichen gehörigen Anlagen LGwgefte
nicht beschädigt, Ufer und Dämme nicht betreten werden . '
dürfen in die Teiche nicht eingelassen werden.

8 40 . Für geschloffene Gewässer gelten die §8 36bls 391
dem gegenüber , dem die Ausübung des Fischereigesetzes zu»

Fünfter Abschnitt.
Ken«rrichnir«s der Fischerfahrzeuge in affe

Gewässer«. .
8 41 . Die in Binnengewässern liegenden Fischerfahrzeuges

sen an den Außenseiten , am vorderen Ende links, am
Ende rechts den Vornamen,Zunamen und Wohnort des .
oder Eigentümers sowie die Nummer des dem Fischer e«
Fischereischeines in deutlicher , auch im Wasser haltbarer«
enthalten . Für sonstige Fischerzeuge (Fanggeräte,
genügen deutliche, der örtlichen Fischerelbehörde bekanntzug
Zeichen, die entweder in feste Teile des Fischerzeugs emgefa
oder eingebrannt oder auf dauerhaften Tafeln (z. B . auf?
Plomben) an oder neben ihm angebracht sind. Fangeräte,,
Beisein des Fischers ausliegen , bedürfen keiner Kennzeichn

8 42 . Fischersahrzeuge in Küstengewässern müssen, 001
lieh der besonderen Vorschriften für die Seefischerelfahrzeu
Nordsee (Reichsgesetz vom 30. April 1884 R .-G .-Bl . V . **
Unterscheidungsbuchstaben die drei ersten Buchstaben des
orts des Fischers und die Nummer seines Fischers
oder eine andere Erkennungsnummer auf jeder Seite w
des Fahrzeugs , aber mindestens 1'ft Mtr . vom Steven ea
und auf jeder Seite des Großsegels in der Mitte obery
obersten Reffbandes führen . Buchstaben und Zahlen mUf
Oelfarbe mit auf Schiffskörper weiß auf schwarzem Grün
weißen und grauen Segeln schwarz, aus roten und dunkeln
weiß hergestellt sein. Die Buchstaben und Zahlen w“ j
Fahrzeuge mindestens 20 Ztmtr ., am Segel 30 Ztmtr . ^
nicht weniger als >>b ihrer Höhe breit sein. Bet off«^
halbgedeckten Booten von nicht mehr als 6 Mtr . Länge m
die Buchstaben und Zahlen nur l0 Ztmtr . hoch und nur >
vom Steven entfernt zu sein. Die Buchstaben sind in la '
die Zahlen in arabischer Schrift darzustellen . Wo orNW
andere Kennzeichen für Fischereifahrzeuge in KustE
üblich sind, kann der Regierungspräsident deren Beihau«
schreiben. Für die Kennzeichnung der sonstigen Fischers
8 41 mit der Maßgabe , daß, wenn sie zu einem FaY^
hören , aus Zeichen nur die Unterscheidungsbuchstaben'
des Fahrzeugs zulässig sind.

8 43 . Die nach den 88 41, 42 vorgeschnebenen
dürfen nicht beseitigt, verändert , unkenntlich gemacht,
sonst verheimlicht werden.

Sechster Abschnitt.
(Ordnung beim Fischfang i» offenen Gewa'!

§ 44 . Fanggeräte dürfen nicht so aufgestellt oder
sein, daß sie den Schiffsverkehr behindern . Der Regle«

°ssen

lllltM
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kann anordnen , daß bestimmte Wasserflächen freibleiben
em Die Lage der Fanggeräte muß den Führern von Fahr¬
en erkennbar sein . Der Regierungspräsident kann bestimmen,
die Fischer zu diesem ZweckBesonders Zeichen zu setzen haben.

L >lam °M ranaaeräte , die nicht mehr benutzt werden oder nicht mehr be-
> einer i Ml werden dürfen , sind aus dem Wasser zu nehmen . Pfähle
n nick »üssen mindestens 1 Mtr . über den gewöhnlichen Wasserstand
aicht w« « 8 Abs . 3 des Wassergesetzes vom 7. April 1913 , Gesetzsamml.
ine ab» f. 53) hervorragen und nach beendigtem Fischfang herausgezo-
len , so » in  werden , ohne daß Teile unter dem Wasser stehen bleiben,
gefanzä 8 15 . In einer Entfernung bis zu 109 Mtr . auf beiden Sei-

M eines durch Tonnen , Bojen , Baien , Schilder oder sonstige
SchwN ierkmale erkennbar gemachten Kabelweges ist die Verwendung

sche Krel on Grundschleppnetzen , Anken und Staken zum fortbewegen von
wie and Erzeugen sowie das Eintreiben von Pfählen und Pricken ver-
>rt werd oten. Der Regierungspräsident kann den Abstand im einzelnen
fleaierim alle herabsetzen . ^ Die Vorschriften über den Schutzabstand gegen-

ier Kabelschiffen ^ Reichges . vom 21 . November 1887 R .- G .-Bl.
;8 S . 169 ) werden hiermit näher berührt.

§ 46 . Die zur Bezeichnung der Schiffahrt und des Kabelweges
menden Merkmale dürfen nicht verschoben werden . Dasselbe gilt
>n Kennzeichen für Schonbezirke (§ 110  Abs 2 I G .) . Jede
ränderung solcher Zeichen haben die Fischer sofort derörtlichen
jchereibehörde anzuzeigen . Bei Schiffahrtszeichen ist statt dessen
) die Anzeige an die Wasserpolizeibehörde , bei Bezeichnungen
Kabelwege die Anzeige in die nächste Lotsenstation oder Post-

elegraphen - ) behörde zulässig.
§ 47 . Wird ein Kabel erfaßt , so ist es unter Bermeidung
ier Beschädigung (§§ 317 und 328 a des Reichsstrafgesetzbuches)
!izumachen . Wenn dies nicht möglich ist , müssen die daran fest¬
enden Fischerzeuge aufgegeben werden . In jedem Fall , auch
rin das Kabel nicht beschädigt erscheint , haben die Fischer spä-
jiens binnen 24 Stunden nach Ankunft in dem ersten Hafen-
tr an der ersten Landungtzstelle der nächsten Post - ( Telegraphen - )

rde den Sachverhalt anzuzeigen . Ersatzansprüche wegen ver-
ener oder beschädigter Fischerzeuge sind bei der örtlichen Fischer-

:r BeschAdrhörde geltend zu machen.
chen Cl !j ±8 . Die Fischer müssen die bei der Winterfischerei gehauenen
ltlich § ifftücke unmittelbar neben den Löchern aufstellen . Sind die
,ot deS Stücke zu groß , um herausgehoben zu werden , so müssen die
r auch g! lefnungen durch Strauch , Stangen oder auf andere leicht sicht¬

en Art gekennzeichnet werden In und neben gebahnten und
lagen d« ^ gesteckten Eiswegen und bis zu einer Entfernung von 4 Mtr
den . H °°2N dürfen keine Löcher gehauen werden.

J 49 . Ein Fischer darf nicht in den Zug desjenigen fallen,
ibis 33 r schon fischt , oder in die Zuglinie desjenigen einbiegen , der
:tzes zu “ o Fanggeräte « bereits ausgeworfen hat . Er darf seine Netze

licht in einen fremden Garnzug setzen , der nach § 44 oder in

«ffeitfl » ^ üEcher Weise gekennzeichnet ist . Großfischer dürfen ihre
" sMggeräte nicht so einrichten , daß sie damit Kleinsischerei betrei-

hrAeuaei en ^ nnen und umgekehrt . Der Regierungspräsident kann Be-
nm  fiirt Zungen darüber treffen , daß Fischer einander auszuweichen
des
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Wen . Er kann ferner außer aus den Gründen der §§ 21 , 44 , auch
Vermeidung gegenseitiger Störungen der Fischer zeitliche und

tliche Beschränkungen in der Anwendung der einzelnen Fischer¬
detriebsarten anordnen . Hiervon abgesehen bestimmt die örtliche
schereibehörde den Platz und den Umfang des Platzes , den ein
scher einzunehmen hat , sowie die Reihenfolge , in der mehrere
scher die Fischerei auszuüben haben . Besondere Rechte werden

indurch nicht berührt.
8 50 . Wer beim Fischfänge von Fischereibeamten oder amt¬

verpflichteten Aufseher angerufen wird , hat deren Rufe Folge
leisten und nicht eher von der Stelle zu weichen , als bis er da-
ausdrücklich ermächtigt ist . Auf Verlangen hat er den Auf-

chtsbeamten seine amtlichen Ausweise (Fischereischein , Erkenn-
Mnummer , Erlaubnisschein , Ursprungsschein ) vorzuzeigen.
M Führer von Fischerfahrzeugen und Fahrzeugen , die zur Be¬
orderung von Fischen gebraucht werden , haben , wenn ihnen durch
''rr oder mehrere kurze Pfiffe mit der Dampf - oder Motorpfeife
«er bei Segeldienstfahrzeugen durch mehrfaches Hissen , herab-
"sen oder Wicderhissen der Flagge oder Laterne ein Zeichen ge-

'en wird sofort ihr Fahrzeug zum Stillstand zu bringen , bis
der Aufsichtsrat zum Weiterfahren ermächtigt.

Siebenter Abschnitt.
Schlutzbestimmunge«.

A 51 . Durch die § § 36 , 44 , 48 werden Anordnungen der
hserpolizeibehörden nicht berührt.
8 52 . Vor Erlaß von Bestimmungen nach dieser Polizeiverord-

die nicht nur einem einzelnen Fall oder einzelne Personen
«offen, soll der Regierungspräsident Beteiligte hören . Solche
timmungen sind auch öffentlich bekannt zu machen.

53 . Zuwiderhandlungen gegen die Polizeiverordnung oder
die auf Grund derselben von dem Regierungspräsidenten

der örtlichen Fischereibehörde getroffenen Bestimmungen
-JP - soweit sie nicht nach den §§ 125 bis 128 F . G . unter

gestellt sind , mit Geldstrafe bis zu 30 Mk . bestraft.
.8 54 . Die Polizeiverordnung tritt am 15 . April 1917 in

Mit demselben Tage treten alle Polizeiverordnungen außer

8 ^ 9, die auf Grund des Fischereigesetzes vom 30 . Mai 1874
tz^ Äammlung S . 187 ) und der dazu ergangenen Allerhöchsten
Ordnungen erlassen sind.

«erlin , den 2g. März 1917.
Aiuister für Lanvrvirtschaft, Domäne « unv Forste « .

Vorstehende Polizeiverordnung wird mit dem Bemerken ver¬
öffentlich , daß der Fischfang mittelns Ankerkuilen im Rhein für
das laufende Jahr bereits vom 1. Mai ab unter den in § 26
der Fischereiverordnung angegebenen Bedingungen gestattet ist.

Wiestzabe « , den 13. April 1917.
_ __ Der Drgierunysprästdeut.

Herr Robert Flick in Homberg ist zum Schöffen dieser Ge¬
meinde gewählt und von mir auf die Dauer von 6 Jahren al»
solcher bestätigt worden.

Westerburg , den 4. Mai 1917. Der Karrdrat.

Bekanntmachung
Nr . 8st . 931 |4 . 17 . K . R . A.

Fällen von Edelkastanienbäumen.
Auf Grund der §§ 4 und 9 b des Gesetzes über den Bela¬

gerungszustand vom 4 . 6 . 1851 und der Abänderung dieses Ge¬
setzes vom 11 . 12 . 1915 wird unter Aufhebung der diesS . Ver¬
ordnung vom 16 . 3 . 1916 Abt . Mb Nr . 5620 |1410 folgende»
angeordnet:

§ 1.
Das Fällen von Edelkastanienbäumen aller Art ohne be¬

sondere vorherige schriftliche Genehmigung des zuständigen Re¬
gierungspräsidenten — im Großherzogtum Hessen de » Ministe¬
riums des Innern — , ist dessen Bezirk die Bäume stehen ist ver¬
boten.

§ 2 .
Die Genehmigung kann erteilt werden:

a ) wenn die Besitzer der Bäume den Nachweis liefern , daß
die Kriegsleder -Aktien -Gesellschaft in Berlin W . 9 , Buda-
pesterstraße 11 |12 , das ihr angebotene Holz kauft,

b ) wenn aus wirtschaftlichen Gründen das Fällen der Bäume
zweckmäßig erscheint . In diesem Falle hat der Regierungs¬
präsident bezw . das Großh . Hess . Ministerium des Innern
vor Erteilung der Genehmigung die Zustimmung des stellv.
Generalkommandos einzuholen.

- ' . § 3.
Zuwiderhandlungen gegen § 1 werden , wenn nicht die Ge¬

setze eine schwerere Strafe androhen , mit Gefängnis bis zu einem
Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Haft oder mit
Geldstrafe bis zu 1500 Mk . bestraft.

8 4.
Vorüehende Anordnungen treten am 5 . 5 . 1917 m Kraft.
Frankfurt a . M . « den 4 . Mai 1917

Stettvertr . Generalkommando des 18 . Armeekorps.

Der Welt -Krieg.
WB. Großes Hauptquartier , 1. Mai. Amtlich.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Bei Arras blieb die Kampftätigkeit der Artillerie auf beiden
Scarpe - Ufern wechselnd stark . Vorwärts unserer Kampflinien
bei St . Quentin finden täglich kleine Gefechte unserer Sicherun¬
gen mit den Bortruppen der Gegner statt . St . Quentin selbst
liegt oft unter Feuer . Gesteh erhielt die Kathedrale fünf Treffer.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
An der Aisne , am Aisne - Marne - Kanal und in der Cham¬

pagne zwischen Sillery und der Suippes - Niederung dauert die
Artillerie - Schlacht mit wenigen Unterbrechungen an . Zwischen
Sojssons und Reims war sie vor allem gegen abeisd , heftig.
Nachts bei Bery - au - Bac.  Am Brimont und östlich von Courcy
oorstoßende Erkundungen der Franzosen wurden zurückgeschlagen.

. In der Champagne steigerte sich vormittags Feuer zu stunden¬
langer stärkster Wirkung.

Bald nach Mittag setzte zwischen Prosnes und Auberive der
französische Angriff ein . Frische Divisionen waren herangeführt,
um uns die Höhenstellung südlich von Nauroy und Moronoilliers
zu entreißen

Der Ansturm ist an dem zähen Widerstand unserer Truppen
gescheitert . Nach hartem , hin - und herwogenden Ringen sind die
dort kämpfenden badischen , sächsischen und brandenburgischen
Regimenter im vollen Besitz ihrer Stellungen . Der Feind hat
schwere Verluste erlitten.

Ein zweiter Angriff , abends südlich von Nauroy vorbrechend,
vermochte an dem Mißerfolg nichts zu ändern.

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
Nichts neues.
Gestern wurden zweiundzwanzig feindliche Flugzeuge im

Luftkampf drei durch Treffer der Abwehrkanonen abgeschossen.
Drei unserer Kampfeinsitzer griffen eine Gruppe von fünf

französischen Fesselballonen , nordwestlich von Reims an und
brachten sie sämtich brennend zum Absturz.

westlicher Kriegsschauplatz.
In mehreren Frontabschnitten forderte das russische Artil¬

leriefeuer unsere Gegewirkung heraus.
Mazedonische Front.

Im Cerna - Bogen und westlich des Vardar hat in den
letzten Tagen lebhafteres Feuer angehalten.



WB. VrotzeS Hauptquartier , 2. Mai. Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
Südlich von Ipern nahm zeitweilig die Feuertätigkeit zu.

Auf dem Kampffeld von Arras scheiterten vormittags englische
Vorstöße westlich von Lens bei Monchy und Fontaine . Bon
mittag an hat sich der Artilleriekampf wieder gesteigert. Er blieb
auch nachts stark.

Heeresgruppe Kronprinz.
Heftigen Feuerwellen vor Tagesgrauen folgten gewaltsame

Erkundungen der Franzosen bei Terney und an der Aisne . Der
Feind wurde zurückgeworfen . Mittags setzte der Feuerkampf aus
der ganzen Front wieder mit voller Kraft ein. Nächtliche Un¬
ternehmungen unserer Stoßtrupps nördlich der Aisne brachten
Gewinn an Gefangenen und Maschinengewehren.

Bei Säuberung eines Jranzosennestes nördlich bei Sillery
wurden dem Feinde schwere Verluste zugefügt und über 50 Ge¬
fangene einbehalten

Erneute Vorstöße der Franzosen am Chemin des Dames-
Rücken wurden im Nahkampf abgeschlagen.

Bei den Kämpfen in der Champagne am 30 . April sind
über 400 Gefangene in unserer Hand geblieben. Ihre Aussagen
ergeben, daß den neu eingesetzten französischen Divisionen die
Aufgabe gestellt war , um jeden Preis uns die Höhenstellungen
südlich von Nauroy und Moronvilliers zu entreißen . Dieses Ziel
der französischen Führung ist an keiner Stelle erreicht worden.

Armee "des Generalfeldmarschalls Herzog A l b r e ch t
von Württemberg.

Die Lage ist unverändert.
In Luftkämpsen verlor der Feind gestern 14 Flugzeuge.

Leutnant Wolff schoß seinen 28 . und 29., Leutnant Schäfer
seinen 24. und 35. Gegner ab.

Krieassktiauvlab.
Front des Generalfeldmarschalls Kronprinz Rupprecht

von Bayern.
In mehreren Abschnitten war die russische Feuertätigkeit

und entsprechend die unsere lebhafter als in letzter Zeit.
Front des Generalobersten Erzherzog Joseph.

Im Grenzgebirge der Moldau griffen nach starkem Feuer
mehrere russische Bataillone unsere Höhenstellungen nördlich des
Outoztales an. Sie wurden verlustreich abgewiesen.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls o. Mackensen.
Keine besonderen Ereignisse.

Maffebanifcho Front.
Die lebhafte Gefechtstätigkeit im Cernabogen und auf dem

Westufer des Wardar hält an.
Eines unserer Flugzeuggeschwader unternahm mit erk nnt

gutem Erfolge einen Bombenangriff gegen Munitionslager bei
Bal an de Cerna.

Der Erste Generalquartiermeister Ludendorff.
Rückwärts, rückwärts!

Der „ Matin " und das „Journal des Debats * besprechen die
Notwendigkeit einer Rückverlegung der englisch-französischen An-
priffsfront als unmittelbare Vorbereitung auf dqs Ende der
fetzigen Durchbruchsschlacht.

FriedrnsftrLmrrnge« in RnKland.
Die Anhänger Lenius seien für den Frieden um jeden Preis,

die gemäßigten Sozialisten für einen Gesamtfrieden auf demokra¬
tischer Grundlage . Uebertriebene Schilderungen der russischen
Anarchie in der deutschen Presse Hürden in Rußland agitatorisch
gegen die Friedensströmungen ausgenntzt . Es wird dann sofort
behauptet , der deutsche Imperialismus rechne auf den russischen
Zusammenbruch . Rußland müsse daher erst seine Stärke beweisen,
ehe der Friede möglich sei.

Wilsons Erpresser-Politik.
Berlin . 2. Mai. Wie die „Kreuzzeitung" aus dem Haag

meldet, kann es keinem Zweifel unterliegen , daß Wilson dem
strengen England nachgebe und den Neutralen gegenüber eine
regelrechte Erpresserpolitik zu üben sich anschicke. Wenn Holland
nicht Amerikas Verbündeter im Kriege gegen Deutschland werde,
so laufe es Gefahr , von Amerika kein Getreide zu erhalten . Ebenso
wie Holland will Wilson Skandinavien und Spanien durch die
Aushungerung in den Weltkrieg hineintreiben.

Agenten in» feindliche » Dienst.
Berlin, 1. Mai. Das Oberkommando in den Marken

erläßt folgende Bekanntmachung:
3000 Mark Belohnung.

Unsere Feinde sind an, Werke, im deutschen Volke Unzufrie¬
denheit und Zwietracht zu errege». Deutschland soll um die
Früchte seiner mit großen Opfern an Blut und Gut errungenen
Erfolge gebracht werden . Selbstverständliche Pflicht eines jeden
Deutschen ist es, zur Entlarvung solcher Agenten im feindlichen
Dienste beizutragen . Sie treiben im Gewände bürgerlicher Bie¬
dermänner und politischer Agitatoren , ja auch in Feldgrauer
Maske ihr hochveräterisches Handiverk. Wer einen solchen Ver¬
brecher zur Strafverfolgung bringt , erhält die obige Belohnung.

neuen Ernte auskommen , sei sicher. Die Belastung der
schüft sei schwer, aber die Produktionsfreudigkeit wê .
leiden , zumal da in den hohen Preisen auch angemessene?
liege. Erfreulich seien die Erfolge der nassauischen Leb:
sicherungsqesellschaft und der nassauischen Kriegsversi'
Alterspräsident Geh . Kommerzienrat Hummel brachte das'
hoch aus . Anwesend waren 6l Abgeordnete. Dr . von °
Sindlingen zeigte die Niederlrgung seines Mandates an.
Vorstand bilden wieder Geh. Jnstizrat Humser -Frankfurt , 9
Alberti -Wiesbaden , stellv Präsident , Schriftführer Bogt-
Hengsberger -Frankfurt . Nächste Sitzung Donnerst ag 10

Obcrförfterci Renncrok
Montag , de« 7. Mai . vormittags9 Uhr, werden in

Güth 'schen Gastwirtschaft in Waldmühlen aus den Distrikt«,
25 Buchwald , 38 Stirnheck und Totalität des Schu "^
Watdmühlen verkauft : Eiche « : 5 StämmeE,32 Fstm , 34
Nutzscheit, 68 Rm . Breimscheit und Knüppel . 110 Rin.
Knchen: 201 Rm. Scheit. 103 Rm. Knüppel, 570 Rm. .
Aspe« : 5 Rm. Scheit. Nadelholz: 536 Stangen1.-4
6 Rm . Scheit , 70 Rm . Reiser.

Die Herren Bürgermeister werden um gefl. Bekanntm,
ersucht.

Holz-Versteigerung.
Am Samstag , »e« 12. Mai 1S1?

vormittags 8 Uhr anfangend
werden in dem hiesigen Stadtwalddistrikte „Buchenwäldchen'
nachverzeichneten, an guten Abfuhrwegen lagernden Holzsortimäeir. di
öffentlich meistbietend versteigert:

6 Rm . Eichen -Scheit und -Knüppel,
324 „ Buchen -Scheit,

72 „ „ Knüppel,
550 „ , Reiser.

7 „ Nadelholzscheit und Knüppel.
Die Herren Bürgermeister des Kreises werden um gesi

ortsübliche Bekanntmachung ersucht.
Westerburg , den 3 Mai 1917.

Der Magistrat.  Kappels

Hlch-Verfleigerungl
Dienstag , den 8. Mai d. Js.

vormittags 9 Uhr -
anfangend , werden im hiesigem Gemeindewald in den Disti
Höhe , Birkenbruch , Bornacker , Renzeberg und Walkenhausen

366 Rm. Buchen-, Eichen-, Weichholz- und Nadelh
Scheit - und Knüppel,

2050 Buchen-Wellen,
450 Eichen-Wellen,

2800 Weichholz-Wellen
öffentlich versteigert . Der Anfang wird in Distrikt Höhe genial

Die Herren Bürgermeister werden um gefl. Bekanntmast
ersucht.

Marrsain , den 1. Mai 1917.
Der Bürgermeistt

Meuer.

Strassburger insler-
Geld-Lose

M'idetierl
zur Wiederherstellung

des Strnssburger Münster
a Alk. 3,BO 9338 (Jeldätewiunt

Zbhnng 9. bis tt Mai

,389  « 3. 250000  Jlk.gewinne v."•r .75000,30000gewinn
20000 , 10000 Mk.

Nur bares Geld!
Nitiicim-lioliM.iw
des Volksheilstätten -Vereins

vom Roten Kreuz
k Alk.3,30 7838 Geldgewinne

Ziehung am 1. und 2. Juni“Ä 60000 30000
20000 Mk. bares Geld.

werden dieses Jahr von,
Landwirt , jeder Genossen
und Verein »rrstchert u.
gegen Tod , notwendiges T
Diebstahl und Blitz, eoent.
auch n« p gegen Blitz a
versichert werden . Alles
einer billige « , feste « Uri
Anfragen kostenlos durch

H. Aal ;, franhfurt
Bergweg 32, Telef . Hansak
Subdircktor der Allgem. $
scheu Viehversicherung a.

zu Berlin.

(Porto 15 Pfg ., jede Liste 2" Big.)’ ~lücversendet Glücks-Kollekte

3 Mai . Im Landeshaus wurde Montag ÜLillk. DCCCkß, KrCÜZUdCb
nachmittag der 51. Kommunallandtag für den Regierungsbezirk
Wiesbaden von dem stellvertretenden königl. Kommissar Regie¬
rungspräsident Dr . von Meister eröffnet. In seiner Rede wies
er aus die ungebrochene Stärke Deutschlands hin und aus die ge¬
waltig » Rüstungsarbeit , wer die störe, besorge die Geschäfte der
Feinde und sei gleich den bezahlten Spionen . Daß wir bis zur

In. Saathafer u.
Saatgerste

gegen Saatkarte zu haben bei
G« il Krach, Nentershausen.

(Kroppach) Hilf, lagelb
Fernsprecher No. 8. And

Alteukirchen (Wenter*““
Koch - und Viehs

Hainit
und Halisah

sofort lieferbar.
Aeltere Bestellung« 0

bitten zu wiedyholeo
für Dünger Säcke ei°'

senden.
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